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§ 19. Mengengebühren. 

(1) Die Benutzungsgebühr wird nach der 

Menge des Frischwassers errechnet, das der 

Wasserversorgungsanlage von dem 

angeschlossenen Grundstück entnommen 

wird. Die Menge des entnommenen 

Frischwassers bestimmt sich nach dem Stand 

des Wasserzählers. 

(2) Die Gebühr beträgt 

ab dem 01.01.2024  2,15 €/m³, 

ab dem 01.01.2026  2,29 €/m³, 

ab dem 01.01.2028  2,35 €/m³, 

 (3) Die Mengengebühr entsteht zum Ende des 

Abrechnungsjahres. Sie wird fällig zwei 

Wochen nach der Bekanntgabe des 

Gebührenbescheids. Das Abrechnungsjahr 

beginnt am Ersten des Monats, der mit seiner 

Bezeichnung dem Monat entspricht, zu dem 

der Grundstücksanschluss das erste Mal 

benutzt worden ist. 

§ 19. Mengengebühren. 

(1) Die Benutzungsgebühr wird nach der 

Menge des Frischwassers errechnet, das der 

Wasserversorgungsanlage von dem 

angeschlossenen Grundstück entnommen 

wird. Die Menge des entnommenen 

Frischwassers bestimmt sich nach dem Stand 

des Wasserzählers. 

(2) Die Gebühr beträgt 2,15 €/m³. 

(3) Die Mengengebühr entsteht zum Ende des 

Abrechnungsjahres. Sie wird fällig zwei 

Wochen nach der Bekanntgabe des 

Gebührenbescheids. Das Abrechnungsjahr 

beginnt am Ersten des Monats, der mit seiner 

Bezeichnung dem Monat entspricht, zu dem 

der Grundstücksanschluss das erste Mal 

benutzt worden ist. 
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